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FAQ – Umwelt

Sind Kontaminationen des eigenen Grundstücks bzw. Schäden am 
Grundwasser weltweit versichert?

Oftmals sind solche Deckungselemente (sofern sie überhaupt vereinbart 
sind) auf nationale Standorte beschränkt. 

Ist die Deckung für ausländische Standorte auf Betriebsstörungen bzw. 
Störfälle begrenzt oder gibt es ggf. weitere Deckungsbeschränkungen?

Internationale Standorte sind i.d.R. nicht gleichwertig versichert. Häufig 
gibt es zusätzliche Deckungsbeschränkungen (z.B. Betriebsstörungen bzw. 
Störfälle Named Perils, etc).

Entspricht die Umweltdeckung den lokalen Besonderheiten bzw. 
gesetzlichen Anforderungen?

Manche Länder fordern für Umweltdeckungen gewisse Mindeststandards 
(z.B. keine Beschränkungen auf Betriebsstörungen bzw. Störfälle etc.).

Unterliegt die VN als Anlagenbetreiber im In- und Ausland der 
Gefährdungshaftung und wenn ja, gibt es eine Haftungsfreistellung 
für Schäden durch höhere Gewalt (z.B. durch elementare 
Naturkräfte)?

Hier kann es signifikante Unterschiede geben, so dass der Deckungsumfang 
von gewöhnlichen Haftpflichtpolicen diesbezüglich nur als nicht-
ausreichend beschrieben werden kann.

Liegt ein Standort der VN in einer besonders exponierten Gefahren-
zonen (z.B. Erdbeben-/Überschwemmungsgebiet, Wirbelsturm-
Region)?

Standortanalysen gehören zum Mindestanforderungsprofil und sollten 
permanent überprüft werden. So kann auch die reine Umgebung zu 
Risikoerhöhungen führen. Beispielsweise durch das Vorhandensein von 
exponierten Nachbarbetrieben oder Naturschutzgebieten.

Sind Kontaminationen des eigenen Grundstücks bzw. Schäden am 
Grundwasser weltweit versichert?

Oftmals sind solche Deckungselemente (sofern sie überhaupt vereinbart 
sind) auf nationale Standorte beschränkt. 

Ist die Deckung für ausländische Standorte auf Betriebsstörungen 
begrenzt oder gibt es ggf. weitere Deckungsbeschränkungen?

Internationale Standorte sind i.d.R. nicht gleichwertig versichert. Häufig 
gibt es zusätzliche Deckungsbeschränkungen (z.B. Betriebsstörungen, 
Named Perils, etc).

Unterliegt die VN als Anlagenbetreiber im In- und Ausland der 
Gefährdungshaftung und wenn ja, gibt es eine Haftungsfreistellung 
für Schäden durch höhere Gewalt (z.B. durch elementare 
Naturkräfte)?

Hier kann es signifikante Unterschiede geben, so dass der Deckungsumfang 
von gewöhnlichen Haftpflichtpolicen diesbezüglich nur als nicht-
ausreichend beschrieben werden kann.



Umfasst der Versicherungsschutz alle von der VN betriebenen 
Anlagen bzw. sind alle Anlagen richtig deklariert? 

Die üblichen Risikobausteine, die jeweils individuell zu vereinbaren sind, 
erschweren es, den Deckungsumfang richtig zu gestalten bzw. aktuell 
zu halten. Insbesondere Anlagen nach dem UmweltHG müssen korrekt 
zugeordnet und in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Eine 
pauschale Anlagendeklaration oder ein allgemeiner Verzicht auf eine 
Deklarierung kann hier helfen, gerade weil für ausländische Standorte 
solche Informationen in aller Regel nicht verfügbar sind.
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